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Einleitung.

In der ersten Abtheilung unserer Arbeit haben wir den Einfluß, den das 
gemeine Erbrecht auf die Socialwirthschaft und speziell auf die Bertheilung des 
landwirtschaftlich benutzten Grundeigenthums ausübt, festzustellen gesucht.

Dieser Einfluß ist freilich Jahrhunderte lang zurückgehalten worden durch 
eine Reihe von singulären Erbrechtöinstituten. Indem die letzteren immer mehr 
zurückgedrängt worden sind, ist der Einfluß des gemeinen Erbrechts erst in 
der Gegenwart so stark geworden, wie er es bisher in Deutschland noch niemals 
gewesen ist.

Zu diesen in den Hintergrund tretenden Sonderrechten gehören: das Erb
recht der Lehn- und Stammgüter, der gemeinrechtlichen Familienfideicommisse 
und das ältere bäuerliche Anerbenrecht.

Alle diese sonderrechtlichen Institute unterscheiden sich, soweit sie das Erb
recht berühren, von dem gemeinen Recht dadurch, daß sie in höherem Grade 
als dieses das dauernde Wohl der Familie gegenüber dem momentanen Interesse 
der einzelnen Familienglieder und die spezifische Natur des Grundbesitzes 
gegenüber den Bedürfnissen des beweglichen Kapitals zum Ausdruck bringen.

Gemäß dem Gesammtcharakter der Zeit, in der diese Sonderrechte ent
standen find, fanden sie ihre Anwendung nur auf die einzelnen Stände, in die 
die Gesellschaft des Mittelalters und des aneien r^Aime zerfiel.

Bis auf wenige Ueberreste sind diese Gebilde der ständischen Ordnung 
von dem nivellirenden Geist der staatsbürgerlichen Gesellschaft beseitigt. Nament
lich die Lehengüter sind größtenteils entweder in Allodial- oder in Fideicommiß- 

güter umgewandelt worden. Und auch die Stammgüter sind im Verschwinden 
begriffen, weil sie schon seit langer Zeit keine Verjüngung und keinen Zu
wachs mehr erfahren. Endlich schien das in die Gegenwart hineinragende 
bäuerliche Anerbenrecht noch bis vor Kurzem dem Einfluß des vordringenden 
gemeinen Rechts vollständig erliegen zu sollen.

Doch wunderbar! Im Augenblick, wo das von jeder bestimmten Wirth- 
schafts- und Gesellschaftsordnung losgelöste, dem abstracten Individualismus 
huldigende gemeine Recht zur ausschließlichen Herrschaft gelangt zu sein scheint, 
beginnt sich ein kräftiges Streben geltend zu machen, um das Interesse der 
Familie, als der über den Einzelnen stehenden, sie umfassenden und beherrschenden 
Einheit, sowie die Anforderungen der Socialwirthschaft im Erbrecht wieder mehr 
zum Ausdruck zu bringen.
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2 Einleitung.

Zu diesem Zweck wird an die alten sonderrechtlichen Institute angeknüpft 
und der Versuch gemacht, sie im Sinne der auf dem Princip der Freiheit und 
Beweglichkeit ruhenden Ordnung des modernen wirthschaftlichen Lebens umzu
bilden.

Hierher gehören die neueren particulären Rechtsbildungen des Familienfidei- 
commisses, der landwirthschaftlichen Erbgüter und des Anerbenrechts.

Indem die älteren entsprechenden Institute sich mit dem Grundsatz der 
Freiheit durchdringen, haben sie ihre frühere Starrheit und Unbeweglichkeit ver
loren, und indem ihre Anwendung nunmehr allen Ständen und allen Arten des 
landwirthschaftlich benutzten Grundbesitzes offen steht, haben sie ihren sonder- 
rechtlichen Charakter aufgegeben.

Wenn wir uns in dieser zweiten Abtheilung unserer Arbeit mit den 
singulären Erbrechtsinstituten und ihrer modernen Umbildung beschäftigen, wird 
es unsere Aufgabe sein, zunächst die verschiedenen Stadien ihrer Rechtsbildung 
darzustellen und sodann der Darstellung eine Beurtheilung derselben vom social- 
wirthschaftlichen Standpunkt folgen zu lassen. Zu diesem Zweck werden wir von 
den Resultaten auszugehen haben, zu denen wir in der ersten Abtheilung unserer 
Arbeit gelangt sind.

Dieselben beziehen sich sowohl auf die vorhandene Verlheilung des deutschen 
Grundeigenthums als auf den Einfluß, welchen das gemeine Erbrecht auf dieselbe 
ausgeübt hat.

Was den ersteren Punkt betrifft, so erwies sich unsere Grundeigenthums- 
vertheilung im Deutschen Reich im Ganzen als eine gesunde, normale, sowohl 
den bestehenden natürlichen Voraussetzungen als auch den socialwirthschaftlichen 
Anforderungen entsprechende. Die hier und da im Südwesten sowohl wie im 
Rordosten vorkommenden Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Zugleich aber 
läßt sich die Tendenz zu einem stärkeren Hervortreten der beiden Vertheilungs- 
extreme — des Hervortretens von Latifundien und Zwerggütern — nicht ver
kennen.

Wir constatirten sodann, daß das gemeine und das demselben nachgebildete 
Erbrecht — indem es mit großer Regelmäßigkeit, nach Ablauf bestimmter, der 
mittleren Lebensdauer des Menschen entsprechender Perioden, jedes Landgut vor 
die doppelte Alternative stellt, an eine jüngere Generation der besitzenden 
Familie oder in fremde Hände überzugehen, und in beiden Fällen entweder in 
seinem bisherigen Bestände zu verbleiben oder seinen Umfang zu ändern — von 
dem allergrößten Einfluß auf die Vertheilung und Belastung des landwirth
schaftlich benutzten Grundeigenthums ist.

Bei unserer Untersuchung gingen wir von folgender Auffassung des Erb
rechts aus.

Dasselbe ist nur ein nothwendiges Complement des Privateigenthums und 
muß namentlich auf höherer Culturstufe als mit jenem untrennbar verbunden 
angesehen werden. In noch stärkerem Grade als das Eigenthum im engeren Sinne 
bringt es die sittlichen Beziehungen, die unter den Gliedern der Familie bestehen, 
und ebenso die Bedürfnisse und Forderungen des wirthschaftlicken Lebens zum 
Ausdruck. Bei Völkern auf höherer Culturstufe erscheint der Familienvater durch 
seine letztwillige Verfügung berufen, die Ordnung des Erbübergangs seines Ver
mögens zu bestimmen. Für den Fall, daß er dies nicht gethan hat, hat das 
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Jntestaterbrecht in Anwendung zu kommen. Es hat sich aber der Gesetzgeber, 
wenigstens soweit sittlich gesunde Völker in Betracht kommen, bei Feststellung des 
Jntestaterbrechts darauf zu beschränken, den präsumtiven Willen des Familienvaters 
zu declariren. Wie die letztwillige Verfügung des Familienvaters in der Regel 
die Stellung der einzelnen Glieder zum Ganzen der Familie am besten zum 
Ausdruck zu bringen wissen wird, so wird sie auch bemüht sein, die einen 
Bestandtheil des Nachlasses bildenden Landgüter ungetheilt in der Familie zu 
erhalten. Das Jntestaterbrecht sollte sich in beiden Beziehungen den Intentionen 
eines bonu8 pater kamilia8 anschließen und dieselben möglichst genau nachzubilden 
suchen.

Hieraus ergab sich uns der Schluß, daß der Einfluß des Erbrechts auf 
socialwirthschaftlichem Gebiet ein wesentlich die bestehenden Verhältnisse conser- 
virender sein soll. Denn zum Hebel für die Veränderung oder gar Umwälzung 
der bestehenden Besitzverhältnisse — deren Wünschbarkeit an vielen Orten wir 
hier nicht bestreiten wollen — eignet sich gewiß kein anderes sociales Institut 
weniger als das Erbrecht. Socialpolitische Experimente, welche man mit 
dem und durch das Erbrecht anstellen wollte, könnten nur dahin führen, diese 
Grundeinrichtung der bestehenden Ordnung zu discreditiren. Denn statt ein 
Fundament und zugleich ein Schutzdach für alle Parteien zu sein, würde das 
Erbrecht in solchem Fall zu einer Waffe degradirt, welche die eine Partei gegen 
die andere gebraucht. Von dem mit der Tendenz, die vorhandenen Vermögens
ungleichheiten zu nivelliren, ins Leben gerufenen Erbrecht der französischen Revo
lution und des Ooäe, welches die gleiche Vertheilung des Nachlasses unter sämmt
liche Kinder erzwingt, zur Forderung der Vertheilung des Nachlasses unter 
sämmtliche Staatsbürger, d. h. zur Expropriirung des Nachlasses durch den 
Staat oder zur Ersetzung des Familienerbrechts durch ein Staatserbrecht ist 
nur ein Schritt. Und diese Consequenz haben die extremen Socialisten ganz, 
diejenigen, welche den Socialismus salonfähig zu machen suchen, aber wenigstens 
zur Hälfte gezogen.

Für das gemeine, noch mehr aber für das französische Erbrecht suchten 
wir sodann nachzuweisen, daß es, indem es in einseitiger Weise nur die einzelnen 
Familienglieder ins Auge faßt und den sittlichen Gedanken, daß die Gleichheit 
des Bluts zur völligen Gleichheit am Gut führen müsse, in mechanischer Weise 
zum Ausdruck bringt, die der socialwirthschaftlichen Natur des Grundeigenthums 
schuldige Rücksichtnahme vollständig außer Augen läßt. Die Folge davon ist 
dann, daß dieses Erbrecht entweder zur künstlichen, d. h. unwirthschaftlichen 
Zerstückelung oder zur Ueberschuldung des Grundeigenthums führt. Auf beiden 
Wegen wird aber schließlich dem für unsere Zeit besonders gefährlichen 
Agglomerationsprozeß des Grundeigenthums vorgearbeitet.

Dieses Resultat unserer Untersuchung ist seitdem durch die mittlerweile von 
dem Verein für Socialpolitik veranlaßten Publicationen über die bäuerlichen 
Zustände Deutschlands, sowie durch die von dem preußischen Minister für Land
wirthschaft, Domänen und Forsten veranstaltete Enquete fast ausnahmslos bestätigt 
worden *).

1) Bäuerliche Zustände in Deutschland. Berichte, veröffentlicht vom Verein 
für Socialpolitik, 3 Bde. Leipzig 1883; Verhandlungen des k. Landes-Oekonomie- 
Kollegiums v. 14.—17. Februar 1883, Berlin 1883.
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